
Die Bürgergeldreform – der gefährliche Rücksprung in den autoritären Erziehungsstaat 

Nach Terminversäumnissen wird Ihnen der Krankenversicherungsschutz entzogen. Undenkbar? In der 

„Bürgergeldreform“ ist genau dies möglich. Ihr grundgesetzlicher Anspruch auf ein menschenwürdiges Leben 

endet: Essen, Trinken, Miete, Heizung, Krankenversicherung – alles weg. Schneller kann man eine Existenz kaum 

zerstören. Und Mütter sollen ihre Babys mit 1 Jahr in die Krippe geben, um trotz Produktionsschließungen nach 

Arbeit zu suchen. 

Die Hetzjagd auf Arme mit dem Generalverdacht der Faulheit geht wieder um und wurde mit dem Gespenst des 

„Totalverweigerers“ eröffnet. In der Beratung weiß man, dass sich hinter den „Verweigerern“ im Kern ein 

gleichbleibender Anteil von Sucht- / Psychisch Kranken, Verhaltensgestörten und Menschen mit großen 

Sprachproblemen verbirgt, die es in den 50er Jahren genauso gab wie heute. Doch die neue Propaganda war so 

erfolgreich, dass selbst Niedriglöhner, die zusätzlich Bürgergeld brauchen, weil der Lohn für die Familie nicht 

reicht, sich in Talkshows für eine Senkung des Bürgergelds aussprachen. Die Leistung war zum Hassobjekt der 

Nation geworden. 

Doch der Totalverweigerer erwies sich nach einer Untersuchung des Forschungsinstituts der Arbeitsagentur als 

„Scheinriese“. Er war in den Jobcentern nicht zu finden. Deshalb fielen auch die falschen Zahlen von Kanzler 

Merz schnell in sich zusammen. Statt der jährlich 5 Mrd. Euro, die mit einem scharfen Vorgehen angeblich 

einzusparen seien, waren es nach den tatsächlichen Zahlen der Arbeitsministerin nur 86 Mio. Euro – tatsächlich 

ein Scheinriese. 

Finanziell bringt die lancierte Kampagne nichts, aber man präsentiert einen Sündenbock, um in der aktuellen 

Krise den naheliegenden Griff auf den Reichtum nicht vornehmen zu müssen. Und es war ein wichtiger Testlauf 

für tiefere Einschnitte ins soziale Netz, denn die Militarisierung zerstört den Sozialstaat. 

Doch das eigentlich Gefährliche liegt im erfolgten Rücksprung in den autoritären Erziehungsstaat. Hier wird 

keine befristete Sanktion verhängt, sondern der grundrechtliche Anspruch auf Existenzsicherung beseitigt. In 

einem sozialen Rechtsstaat darf man auch den hartnäckigsten Verweigerer nicht unter die Brücken treiben, weil 

ihm der Leistungsanspruch genommen wird. Dem hatte die Rechtsprechung 1968 einen Riegel vorgeschoben. 

Seit dem 16. Jahrhundert entwickelte sich in Europa eine Armenhilfe, die die Arbeitslosigkeit als Problem der 

(Un)Moral sah. Sie verband das Almosenprinzip, wodurch die Reichen ihr Seelenheil mit Gaben an die Armen 

verbessern konnten, mit dem Selbstverschuldungsprinzip, wobei mit Vertreibung, Zwang und drakonischen 

Strafen gegen Arbeitslose vorgegangen wurde. Im Nürnberger Bettelorden erhielten die eigenen Arbeitslosen 

und Armen einen Almosenschein, fremden Bettlern wurde die rechte Hand abgehackt. Reformatoren wie Luther 

oder Calvin teilten die Armen auf in „würdige Arme“ (Kranke, Alte…), die der Hilfe würdig seien und in 

„unwürdige Arme“, die zur (nicht entlohnten) Arbeit zu zwingen seien. Luther sah einen engen Zusammenhang 

zwischen Faulheit, Armut und moralischem Verfall: „Müßiggang ist der Mutterboden aller Laster, und daraus 

folgt Armut und Schande.“ 

In den Niederlanden, England und Deutschland entstanden große Zucht-, Spinn- und Arbeitshäuser mit 

Zwangsarbeit, oft in privaten Textilmanufakturen für Arbeitsscheue, Landstreicher, Waisen oder „Asoziale“, aus 

denen das Bürgertum die Gewinne zog. Mit Disziplinierung und moralischer Erziehung sollte auch der 

Ansteckungsgefahr abschreckend begegnet werden. Mit den Ursachen von Arbeitslosigkeit, Armut und 

Ausgrenzung beschäftigte man sich nicht, denn sie wurden in der Haltlosigkeit gesehen. 

Diese Aufspaltung in würdig und unwürdig zog sich bis zu den großen Arbeiterkolonien Bodelschwinghs, der im 

„Scheidewasser“ der Arbeit den wesentlichen Prüfstein sah und sich wie Luther auf das Pauluswort „Wer nicht 

arbeitet, soll auch nicht essen“ bezog. Der angesehene Deutsche Verein für öffentliche und private Fürsorge 

forderte noch kurz vor dem Faschismus Zwangsmaßnahmen bei „krankhafter Verstandes- und Willensschwäche, 

ungehemmtem Triebleben… Als Arbeitsscheue, Gewohnheitsverbrecher, Landstreicher, Trinker, 

Rauschgiftsüchtige und Prostituierte sind sie Parasiten an unserem Volkskörper.“ Der deutsche Faschismus setzte 

dies konsequent um, in den KZs erhielten sie die schwarzen Winkel zur endgültigen Ausmerzung. 



Das Bundessozialhilfegesetz sah bis in die späten 1960er-Jahre vor, dass bei Weigerung zumutbarer Arbeit der 

Anspruch auf Hilfe endet, bei beharrlicher Weigerung die Freiheit im Arbeitshaus entzogen werden kann oder 

besonders Willensschwache und Verwahrloste in geschlossenen Anstalten untergebracht werden. Das 

Bundesverfassungsgericht strich zwischen 1967 und 1970 im Wirtschaftswunder mit dem enormen 

Arbeitsbedarf alle diese Vorschriften der Entrechtung Armer. Der Staat habe nicht die Aufgabe, seine Bürger zu 

bessern, hieß es da in einer richtungsweisenden Entscheidung. Und nach einer anderen Begründung sei 

Leistungsentzug untauglich, weil dieser Personenkreis auf wirtschaftlichen Druck oft nicht anspreche.  

Diese wichtige Entwicklung ignoriert die Regierung mit ihrem Rücksprung in den autoritären Sozialstaat und der 

Versagung von Grundrechten. Die Zwillinge Armut und Rechtlosigkeit kommen wieder zusammen, eine 

gefährliche Entwicklung. 

Die Unterscheidung von würdiger und unwürdiger Armut war kein Randgedanke der Reformation, sondern eine 

sozialpolitische Praxis, die sich ab hier durch die Jahrhunderte zieht. Als eigentliche Armutsursache wird Faulheit 

und als Arznei die Versagung der Hilfebedürftigkeit ausgewiesen. Luther, Calvin, Adam Smith, Malthus, 

Bodelschwingh, Wichern, ‚Arbeit macht frei‘, Merz… überall finden sich dieser Virus, der die Menschenwürde 

angreift (aktuell wird unsere Faulheit mit hohen Krankheitszeiten und geringen Arbeitszeiten angeprangert).  

In vielen Bereichen hat man inzwischen erkannt, dass Verhaltensänderungen viel wirkungsvoller mit Anreiz- und 

Belohnungssystemen erreicht werden – man denke nur an das Gesundheitssystem oder die Mitarbeiterführung 

von Unternehmen. Nur in der Armutspolitik hält man stur am System der Prügelstrafe fest und die Geschichte 

zeigt, dass der Rückfall dorthin gefährlich ist. 
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